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Die totale Abwehrbereitschaft eines Landes kann
sich heute nicht mehr allein nur auf die militdrischen
Vorbereitungen stilitzen, die nutzlos sind, wenn sie
nicht durch die gleichwertigen Anstrengungen auf
dem Gebiete der zivilen, wirtschaftlichen, geistigen
und sozialen Landesverteidigung ergédnzt werden.
Die Chancen, nicht in einen Krieg miteinbezogen zu
werden oder ihn zu tberleben, sind auch in Zukunft
nur gewahrt, wenn wir immer daran denken, dass
unsere totale Abwehrbereitschaft so stark ist wie
ihr schwichstes Glied.

Es ist der Zweck dieser Sondernummer der Zeit-
schrift «Zivilschutz», einmal mehr auf die Bedeu-
tung der Massnahmen fir den Schutz der Zivil-
bevélkerung in Kriegs- und Katastrophenféllen hin-
zuweisen, die sowohl fiir die zivile Landesverteidi-
gung wie auch fiir die Aufrechterhaltung des geisti-
gen Widerstandes eine entscheidende Rolle spielen.
Ich mochte dabei unterstreichen, dass die zivile
Landesverteidigung in ihrer Vorbereitung wie in
ihrer Auswirkung die ihr gestellten Aufgaben am
besten erfiillen kann, wo sie bereits im Frieden den
Lebensgrundlagen eines Gemeinwesens angepasst
wurde und in ihren Massnahmen ergénzend die For-
derungen erfiillt, die unsere Zeit zu stellen hat.

Der Zivilschutz ist Selbstschutz. Er beginnt bei
uns selbst, in Heim und Familie. Seine wichtigste
und auch stérkste Basis ist die Gemeinde. Die Bun-
desbehdrden und die Armee koénnen allein wenig
fir das Weiterleben und Ueberleben der Nation tun,
wenn diese Basis fehlt oder infolge mangelhafter
Vorbereitungen versagt. Es geht im Rahmen der
zivilen Landesverteidigung vor allem darum, die
Gemeinwesen aller Landesteile zu starken, mit den
drohenden Gefahren und ihrer Abwehr vertraut zu
machen und damit ihr Ueberleben und Weiterleben
zu ermdoglichen. Wenn wir uns auf die Rettung der
Gemeinden, der kleinsten und wichtigsten Keim-
zellen des Staates, vorbereiten, erhalten wir auch
dieKantone und mit ihnen unsere Eidgenossenschaft.

Der Ortschef — zentrale Figur des Zivilschutzes

Wie im militdrischen Bereich die Kommandanten
der Einheiten und Truppenkoérper ihre Kader und

Der Ortschef

Seine Fiihrung

ist entscheidend fiir das
Uberleben und Weiterleben
des Gemeinwesens

Mannschaften formen, der Truppe ihren Stempel
aufdriicken und Erfiillung oder Nichterfiillung eines
Auftrages entscheidend beeinflussen, wird im zivilen
Bereich der Landesverteidigung der Ortschef zum
bedeutungsvollen Mittelpunkt des Zivilschutzes. Alle
Gemeindebehorden, verantwortliche Instanzen und
Ausschiisse sollten sich vor der Wahl eines Ortschefs
mit den vielfédltigen, alle Lebensgebiete einer Ge-
meinde beriithrenden Probleme des Zivilschutzes
grindlich vertraut machen, um die Pflichten und
die grosse Verantwortung kennenzulernen, die heute
dieser Mann in einer Stadt oder grdsseren Ortschaft
ubernimmt. Es ist nicht Ubertrieben, wenn fest-
gestellt wird, dass der Ortschef in der Stunde der
Katastrophe tiber Leben und Gut seiner Mitblrger
entscheidet. Er ist es, der in seinem unterirdischen
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Kommandoposten oder bei einem persénlichen
Augenschein im XKatastrophengebiet dariiber be-
findet, wo er die Mittel des ortlichen Zivilschutzes,
die Kréfte der zwischenortlichen und der nationalen
Hilfe einsetzt und welche Quartiere, Ortsteile oder
Héuserblocke dem Selbstschutz liberlassen bleiben.
Er muss nach den Gesichtspunkten des nationalen
Widerstandes, des Ueber- und Weiterlebens seiner
Gemeinde einen Entschluss uiber die Rettung lebens-
wichtiger Industrieunternehmen, Vorratslager und
Betriebe fassen und genau wissen, fiir welche Ob-
jekte er seine Mittel ausgeben darf. Er muss fdhig
sein, eine Beurteilung der Lage zu machen, Ent-
schliisse zu fassen und die daraus resultierenden Be-
fehle zu geben. In der Stunde der Not, im Chaos von
Feuer, Rauch, stlirzendem Mauerwerk und radio-
aktiver Gefahr, nimmt dem Ortschef niemand diese
Verantwortung ab; er muss seinen Entschluss gut
liberlegt, doch rasch und mutig allein fassen. Er
muss diesen Entschluss spdter vor seinen Mitbilirgern
und den Behorden auch verantworten konnen. Nicht
Sonder- und Einzelinteressen, sondern allein das
Wohl seiner Mitbilirger und der Gemeinde diirfen
fiir seine Lagebeurteilung und Entschlussfassung
wegleitend sein.

Mit wenigen Sidtzen wurde hier die Bedeutung
des Ortschefs und seine grosse Verantwortung auf-
gezeigt; sie verlangen eine ganze Personlichkeit. Der
Ortschef selbst muss von seiner Aufgabe erfiillt sein
und erkennen, dass die fiir diesen Posten vor-
geschriebene obligatorische Ausbildung nicht ge-
nligt und er selbst einen grossen freiwilligen Einsatz
zu leisten hat, um auf der HGhe seiner Aufgabe zu
bleiben. Es ist somit auch eine der Aufgaben des
Schweiz. Bundes flir Zivilschutz, durch seine Publi-
kationen aufkldrend zu wirken, liber die Entwick-
lung im In- und Ausland zu orientieren und den
Ortschef in seiner schweren Aufgabe zu unter-
stiitzen. Er muss zur Erfiillung seiner schweren Auf-
gabe sowohl das Vertrauen der Behorden wie auch
der Bevdlkerung besitzen, um, lber Parteien und
Sonderinteressen stehend, im Sinne seiner Verant-
wortung handeln zu koénnen. -

Der Ortschef muss, was Charakter, Intelligenz
und Féahigkeiten anbelangt, zu den Personlichkeiten
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eines Gemeinwesens gehoéren, die in bezug auf An-
sehen und Lebenserfahrung in vorderster Front
stehen. Es diirfte daher selbstverstidndlich sein, dass
fiir dieses wichtige Amt nur Leute in Frage kom-
men, die auch in ihrem Beruf in leitender Stellung
stehen oder als tlichtige Offiziere und Unteroffiziere
die notwendigen Voraussetzungen erworben haben
um organisieren, Menschen fithren und verant-
wortungsfreudig Entschliisse fassen zu koénnen. Im
Rahmen des neuen Zivilschutzgesetzes muss von den
Gemeinden alles getan werden, um fiir die fiihren-
den Stellungen des Zivilschutzes vor der Entlassung
aus der Wehrpflicht stehende Offiziere und Unter-
offiziere zu erhalten, deren Befdhigung schon friih-
zeitig erkannt werden muss, um sie fiir freiwerdende
Posten zu interessieren und auch vorzubereiten. Der
beste Weg wire der, wenn in der Zivilschutzaufkla-
rung in der Armee und in der Bevdlkerung jene
Tiefe und Breitenwirkung erreicht werden koénnte,
die notwendig ist, um Biirgerinnen und Biirger ver-
mehrt die Verantwortung im Zivilschutz vor Augen
zu fiihren und sie dazu zu bringen, sich freiwillig
fir die in der Stunde der Gefahr so verantwortungs-
vollen Kaderstellungen zu melden.

Der folgende Artikel «Zivilschutz und Gemeinde»
will zeigen, wie die Organisation geschaffen ist, wel-
cher der Ortschef vorsteht. Sie muss unter seiner
Leitung zu einem Instrument geschliffen werden,
das in allen Lagen der Aufgabe gewachsen ist, das
Vertrauen von Behodrden und Bevilkerung verdient
und somit auch zu einem Tréger des geistigen Wider-
standes wird. Abschliessend muss auch festgehalten
werden, dass der beste Ortschef seine Aufgabe nicht
erfiillen kann, in Kenntnis seiner grossen Verant-
wortung sogar verzweifeln muss, wenn die verant-
wortlichen Gemeindebehorden, Ausschiisse und
Kommissionen nicht zu ihm stehen, ihn in seinen
notwendigen Forderungen allein lassen, aus Knaus-
rigkeit und falschem Sparwillen immer wieder die
notwendigen Kredite verweigern oder ihre Bewilli-
gung endlos verschleppen. Es gehdrt in einer solchen
Lage zu den Pflichten des Ortschefs, mit allen Kon-
sequenzen die daflir Verantwortlichen auf die Fol-
gen aufmerksam zu machen, gleichgiiltig, ob er sich
damit beliebt oder unbeliebt macht. Herbert Alboth

IST SELBSTSCHUTZ

DER ZIVILSCHUTZ GEHORT ZUR LANDESVERTEIDIGUNG!

Komplette Ausriistungen fiir alle Dienstzweige
des Zivilschutzes

GENOSSENSCHAFT FUR ZIVILSCHUTZBEDARF

Hauswehrbretter mit Rettungsgeréten, Tragbahren, Erste-
Hilfe-Koffer, Notaborte, Notbeleuchtungen, ORNAMIN-Ge-
schirr, samtliche Feuerwehrartikel usw.

Direkt ab Fabrik, ohne Preisaufschlag

Grenzacherstrasse 65 Telefon 061/327753 Basel

22



	Der Ortschef : seine Führung ist entscheidend für das Überleben und Weiterleben des Gemeinwesens

